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Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Claudia Miiller, Ayse Asar, Dr. Andrea
Liibcke, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN
— Drucksache 21/3148 -

Plane der Bundesregierung fiir ein Innovationsfreiheitsgesetz und zum Riickbau
der Forschungsburokratie

Vorbemerkung der Fragesteller

Die Bundesregierung hat angekiindigt, mit einem Innovationsfreiheitsgesetz
biirokratische Hiirden in der Forschungsforderung abzubauen und innova-
tionsfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Laut eines Kabinettsbe-
schlusses vom 5. November 2025 gehort dieses Gesetz zu ,,weiteren MalBnah-
men (...), die zum ganz iiberwiegenden Teil spétestens zum Ende des zweiten
Quartals verabschiedet werden* (Bericht der Bundesregierung tiber Mafinah-
men der Bundesregierung fiir Biirokratieriickbau). Wéhrend die Fraktion der
CDU/CSU in der Opposition die Bundesregierung in der vergangenen Wahl-
periode noch zur Vorlage eines ,,SofortmaBBnahmenpakets zur spiirbaren Redu-
zierung von Forschungsbiirokratie* (Bundestagsdrucksache 20/8856) auffor-
derte, ldsst ein solches Paket aus Sicht der Fragestellerinnen und Fragesteller
weiter auf sich warten — obwohl inzwischen verschiedene Organisationen von
der Allianz der Wissenschaftsorganisationen iiber die Fraunhofer-Gesellschaft
bis zur Expertenkommission Forschung und Innovation konkrete Vorschldge
zum Biirokratieriickbau in der Forschungsforderung gemacht haben. Wéhrend
fiir kommende Mallnahmen zum Biirokratieriickbau insgesamt im oben ge-
nannten Kabinettsbeschluss von angestrebten ,,Entlastungen in Hoéhe von
mehreren Milliarden Euro durch weitere Schritte angekiindigt werden, bleibt
der genaue Regelungsbereich des Innovationsfreiheitsgesetzes weiterhin un-
klar. In der Sitzung des Ausschusses fiir Forschung, Technologie, Raumfahrt
und Technikfolgenabschidtzung am 5. November 2025 stellte die Bundesre-
gierung klar, dass das Bundesministerium fiir. Forschung, Technologie und
Raumfahrt (BMFTR) in erster Linie fiir die Koordination der geplanten Mal3-
nahmen zum Biirokratieriickbau in der Forschung zustéindig sei, die konkreten
Anderungen aber vor allem in der Federfiihrung anderer Ressorts liegen wiir-
den.

1. Was sind Beispiele fiir ,,kleinteilige Forderbiirokratie” (Koalitionsvertrag
zwischen CDU, CSU und SPD), die aus Sicht der Bundesregierung der
Forschung unnétige Fesseln anlegen, und welche gesetzlichen oder un-
tergesetzlichen Anderungen sind nétig, um diese zu 16sen?

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums fiir Forschung, Technologie und
Raumfahrt vom 19. Dezember 2025 iibermittelt.

Die Drucksache enthdlt zusdtzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext.
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2. Wo sieht die Bundesregierung Potenzial, ,,Antragslogiken, Nachweis-
erfordernisse und Regularien® im Wissenschaftsbereich zu entschlacken
(Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD), und welche gesetz-
lichen oder untergesetzlichen Anderungen sind dafiir nétig?

3. Bezieht sich die im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD ge-
nannte Beschleunigung von Entscheidungen in der Forschungsfoérderung
auf Prozesse im Bundesministerium, in den Projekttridgern oder auf ande-
re Prozesse, und mithilfe welcher MaBnahmen sollen diese beschleunigt
werden, und wie wird in diesem Zusammenhang weiterhin eine wissen-
schaftsbasierte Entscheidungsfindung sichergestellt?

Die Fragen 1 bis 3 werden im Zusammenhang beantwortet.

Die Bundesregierung hat am 5. November 2025 im sogenannten ,,Entlastungs-
kabinett* den Bericht iiber die ,,MaBnahmen der Bundesregierung fiir Biirokra-
tieriickbau® beschlossen. Hierin sind auch mehrere Mafinahmen zur Foérderung
der Handlungsspielraume fiir Forschung und Innovation bestétigt und weiter
konkretisiert, die bereits in der Hightech Agenda Deutschland angelegt wurden.

Als bereits beschlossene Mainahme wird in dem Bericht die Digitalisierung
der Projektforderung genannt. Mit der Weiterentwicklung des Projektforderin-
formationssystems ,,profi“ wird zudem der gesamte Prozess der Projektforde-
rung vollstidndig digitalisiert — schneller, transparenter und nutzerfreundlicher.
Daneben wird die Digitalisierung der Forschungs- und Innovationsférderung
entschlossen vorangetrieben. Die durchgéngige Ende-zu-Ende-Digitalisierung
fiir Projektforderantrage und Projektadministration ist bereits weit fortgeschrit-
ten.

Auflerdem wurden in dem Bericht geplante Mafinahmen genannt.

Als Hebelprojekt der Modernisierungsagenda des Bundes soll das Innova-
tionsfreiheitsgesetz mehr Freirdume fiir innovative Ansétze schaffen. Ziel ist
es, den Verwaltungsaufwand fiir Forscherinnen und Forscher spiirbar zu redu-
zieren und Freirdume fiir Innovation zu schaffen. Die konkrete Ausgestaltung
wird derzeit innerhalb der Bundesregierung gepriift.

Die Novelle des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes soll es gemeinniitzigen projekt-
geforderten Forschungseinrichtungen ermdglichen, ohne aufwéndige Antrige
im Einzelfall aus nichtoffentlichen Mitteln Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern sowie wissenschaftsrelevanten Beschiftigten Gehélter und Gehalts-
bestandteile zu zahlen, die iiber die vom sogenannten Besserstellungsverbot ge-
setzte Grenze hinausgehen.

Als weiteres Vorhaben wurde in dem Bericht das Forschungsdatengesetz ge-
nannt.

Zudem sollen das Graduiertenforderungsgesetz und das Hochschulrahmenge-
setz aufgehoben werden, um den Rechtsbestand zu bereinigen.

Dariiber hinaus arbeitet die Bundesregierung daran, auf untergesetzlicher
Ebene die Forschungsforderung flexibler zu gestalten und damit den biirokra-
tischen Aufwand nachhaltig zu verringern.

4. Was ist derzeit die durchschnittliche Zeit vom Antragseingang bis zur
Auszahlung der Fordermittel in der Forschungsforderung des Bundes,
und welchen Zeitraum strebt die Bundesregierung kiinftig als Ziel an?

Der Zeitraum zwischen Antragseinreichung und Bewilligung variiert je nach
Forderaktivitdt stark. Die Ursachen hierfiir werden auch durch externe Faktoren
wie bspw. eine vorldufige Haushaltsfiihrung, die im Regelfall stattfindenden
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Begutachtungen und das Einreichen vollstindiger Antragsunterlagen durch die
Antragstellerinnen und Antragsteller beeinflusst. Die ,,bis zur Auszahlung™ ver-
gehende Zeit umfasst zudem den Zeitraum von der Bewilligung bis zum ersten
Mittelabruf, iiber den ausschlieBlich der Zuwendungsempfianger entscheidet.
Durchschnittszahlen hierzu werden aus den genannten Griinden nicht nachge-
halten. Die Bundesregierung strebt eine Verkiirzung des Zeitraums von Antrag-
stellung bis Bewilligung an; die Vorgabe eines einheitlichen diesbeziiglichen
Zeitraums iber alle Forderaktivititen hinweg ist aus den genannten Griinden
weder sinnvoll noch geplant.

5. Wie werden derzeit aus Sicht der Bundesregierung bestimmte Einrich-
tungstypen — wie z. B. Hochschulen, auBleruniversitire Forschungsein-
richtungen, Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Grof3-
industrie oder andere in Forschung und Entwicklung tdtigen Unterneh-
men — in besonderem MalBe durch ,kleinteilige Forderbiirokratie” sowie
,Antragslogiken, Nachweiserfordernisse und Regularien” belastet, und
mit welchen MafBnahmen plant die Bundesregierung, diese gezielt zu
entlasten?

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen.

Dartiber hinaus plant die Bundesregierung, die Rahmenbedingungen fiir Start-
ups, kleine und mittlere Unternehmen und GroBindustrie zu verbessern. Spe-
ziell mit Blick auf die Rahmenbedingungen fiir Start-ups wird die Bundesregie-
rung eine Start-up und Scaleup Strategie mit zahlreichen EinzelmafBnahmen
verabschieden. Zudem leistet das Bundesministerium fiir Forschung, Technolo-
gie und Raumfahrt (BMFTR) mit der FérdermaBnahme ,,DATIpilot” bereits
seit 2023 einen Beitrag zur Vereinfachung und Modernisierung der forschungs-
basierten Transfer- und Innovationsforderung, z. B. durch niedrigschwellige
Bewerbungs- und innovative Auswahlverfahren sowie spiirbare Vereinfachung
der Antrags- und Forderprozesse. Auf diese Erfahrungen soll mit weiteren
MaBnahmen zur Entlastung angekniipft werden.

Im Programm exist (Existenzgriindungen aus der Wissenschaft) wurden in den
letzten Wochen viele MaBnahmen umgesetzt, die zur Verfahrensbeschleuni-
gung und zum Biirokratieabbau beitragen. Unter anderem wurde die Antrag-
stellung inklusive Anderungsantriigen durchgehend digitalisiert, die Anzahl der
Antragsformulare beim exist-Griindungsstipendium wurde halbiert, es wird
verstiarkt mit Sachmittelpauschalen (Entfall der Einzelbelegpflicht) gearbeitet
und die Anzahl von Auflagen und Meilensteinen wurde deutlich reduziert.

Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) erlaubt seit November
2025 die vollstandig digitale und kollaborative Antragstellung {iber das Online-
Portal der Forderzentrale Deutschland. Die foderale Modernisierungsagenda
weist den weiteren Weg in die breitere Anwendung. Bund und Lénder ermogli-
chen bis zum 31. Dezember 2027 ausgehend von den gebiindelten Forderplatt-
formen bei der Forderzentrale Deutschland die durchgéngig digitale und me-
dienbruchfreie Beantragung und Bearbeitung der Forderantrage.

6. Auf welchem Wege plant die Bundesregierung, ,,an Hochschulen und
Forschungseinrichtungen verbindlich standardisierte Ausgriindungsver-
trage ein[zuflihren], die insbesondere Nutzungsrechte von geistigem Ei-
gentum gegen einen marktiiblichen Anteil ermoglichen* (Koalitionsver-
trag zwischen CDU, CSU und SPD)?

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD fiir die 21. Legislatur-
periode wurde vereinbart, an Hochschulen und Forschungseinrichtungen ver-
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bindlich standardisierte Ausgriindungsvertrage einzufiihren, die insbesondere
Nutzungsrechte von geistigem Eigentum gegen einen marktiiblichen Anteil er-
mdoglichen.

Es gibt bereits Mustervertrdge fiir Unternechmensgriindungen im Bereich des
Bundes. Etwaige Anpassungen (z. B. zu Lasten des Bundeseinflusses zu Guns-
ten interessierter Investoren) sind stark vom jeweiligen Geschéftsmodell und
den verfolgten 6ffentlichen Interessen abhéingig. Die Bundesregierung priift, in-
wieweit Ausgriindungsprozesse im Sinne des Koalitionsvertrages iiber ver-
schiedene Ausgriindungsszenarien hinweg weiter standardisiert werden kon-
nen.

7. Welche konkreten regulatorischen Hiirden plant die Bundesregierung ab-
zubauen, um die Kooperation zwischen Hochschulen und Unternehmen
zu erleichtern, und gibt es insbesondere Uberlegungen, um eine verein-
fachte Trennungsrechnung bei entsprechenden Kooperationen und eine
praxistaugliche Auslegung des EU-Beihilferechts zu implementieren?

Die konkrete Ausgestaltung des Abbaus regulatorischer Hiirden wird innerhalb
der Bundesregierung beraten. Im Ubrigen wird auf die Antwort zu den Fra-
gen 1 bis 3 verwiesen.

8. Welche weiteren Regelungsbereiche soll das angekiindigte Innovations-
freiheitsgesetz umfassen, und welche Anderungen sind hierfiir notwen-
dig (bitte die entsprechenden Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvor-
schriften etc. auflisten)?

Der Koalitionsvertrag nennt im Zusammenhang mit dem Innovationsfreiheits-
gesetz Erleichterungen bei einer Vielzahl spezialgesetzlicher Regelungstatbe-
stinde. Dariiber hinaus wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen.

9. Mit welchen Ressorts befindet sich das BMFTR zur Umsetzung der in
den Fragen 1 bis 8 erfragten Anderungen und ggf. weiterer Aspekte des
geplanten Innovationsfreiheitsgesetzes derzeit in Abstimmung?

Die konkrete Ausgestaltung der im Zusammenhang mit dem Innovationsfrei-
heitsgesetz genannten spezialgesetzlichen Regelungstatbestinde wird von der
Bundesregierung gepriift. Im Ubrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 1
bis 3 verwiesen.

10. Sieht die Bundesregierung eine Moglichkeit, bereits vor dem Inkrafttre-
ten des angekiindigten Innovationsfreiheitsgesetzes ein ,,Sofortmalnah-
menpaket zur spiirbaren Reduzierung von Forschungsbiirokratie” vorzu-
legen, das auf untergesetzlicher Ebene Vereinfachungen umsetzt?

11.  Welche konkreten MaBBnahmen hat das BMFTR seit dem 6. Mai 2025 in
seiner Projektforderung umgesetzt, um Forscherinnen und Forscher von
unndtiger Biirokratie zu entlasten und den von Bundeskanzler Friedrich
Merz verkiindeten Wandel in der vorherrschenden Fehlerkultur ,,weg
vom Misstrauen, hin zum Vertrauen auch in der Forschung zu verwirk-
lichen (Rede des Bundeskanzlers beim Tag der Industrie am 23. Juni
2025)?

Die Fragen 10 und 11 werden im Zusammenhang beantwortet.
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Im Bericht ,,Mallnahmen der Bundesregierung fiir Biirokratieriickbau werden
mehrere untergesetzliche Maflnahmen genannt, die bereits umgesetzt wurden
oder sich in Planung befinden. Im Ubrigen wird auf die Antwort zu den Fra-
gen 1 bis 3 verwiesen.

12. Welche Praxischecks hat das BMFTR bereits durchgefiihrt, und welche
MaBnahmen zur Entbiirokratisierung wurden auf dieser Basis umgesetzt?

Im BMFTR wurden bislang zwei Praxischecks durchgefiihrt. Diese haben die
digitale Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids sowie die TAN-Verfahren im
Rahmen der Antragstellung von Férdermitteln betroffen.

13. Was ist die durchschnittliche, vorgesehene Laufzeit der seit dem 6. Mai
2025 durch das BMFTR ausgeschriebenen Projektférderungen, und wa-
rum konnte die Bundesregierung in ihrer Antwort zu den Fragen 12 und
13 der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/1232 diese durch-
schnittlichen, Laufzeiten der 18., 19. und 20. Wahlperiode, aber nicht fiir
den aktuellen Zeitraum angeben?

Die durchschnittliche Laufzeit geforderter Projekte hingt neben Vorgaben der
jeweiligen Ausschreibung von den Vorstellungen und Planungen der Antrag-
stellerinnen und Antragsteller, vom Ergebnis der im Regelfall erfolgenden wis-
senschaftlichen Begutachtung und von einer Bewilligung vorangehenden ad-
ministrativen Priifung ab. Die durchschnittliche Laufzeit geforderter Projekte
kann erst im Nachhinein ermittelt werden, eine ,,durchschnittliche, vorgesehene
Laufzeit* gibt es insofern nicht.

14. Inwiefern plant die Bundesregierung, mittels geeigneter Indikatoren, die
Fortschritte bei der Entbiirokratisierung zu messen, welche Maflnahmen
sind dafiir geplant, und wie wird sichergestellt, dass dafiir notwendige
Berichtspflichten nicht zu zusétzlichem Arbeitsaufwand fithren?

Unter anderem mit der am 1. Oktober 2025 vom Bundeskabinett beschlossenen
»Modernisierungsagenda — fiir Staat und Verwaltung (Bund)“ hat die Bundes-
regierung Zielwerte und Mafinahmen festgelegt, um unnétige biirokratische Be-
lastungen fiir Unternehmen, Biirgerinnen und Biirger sowie die Verwaltung zu
senken. Zur Uberpriifung der Zielerreichung werden der Erfiillungsaufwand
und die Biirokratiekosten nach der im ,,Leitfaden zur Ermittlung und Darstel-
lung des Erfiillungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung™ fest-
gelegten Methodik verwendet. Die ,,Modernisierungsagenda — fiir Staat und
Verwaltung (Bund)“ sieht zudem die Weiterentwicklung dieser Methodik vor,
um Nutzen und Belastungen von Rechtsetzung realitdtsndher und zielgerichte-
ter zu erfassen.

15. Kann die Bundesregierung — analog zu anderen Maflnahmen fiir Biiro-
kratieabbau auf der Website des Bundesministeriums fiir Digitales und
Staatsmodernisierung (BMDS) (https://bmds.bund.de/themen/staatsmode
rnisierung/buerokratierueckbau) — beziffern, welche Entlastungswirkung
das Innovationsfreiheitsgesetz fiir Wissenschaft und Wirtschaft mit sich
bringt, bzw. welche vermeidbaren Kosten aktuell noch anfallen?

Die konkrete Umsetzung des Innovationsfreiheitsgesetzes sowie weiterer auch
untergesetzlicher MaBinahmen befindet sich innerhalb der Bundesregierung in
Priifung. Im Ubrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen.
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16. Wann kommt die im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD
angekiindigte Bereichsausnahme fiir Forschung im Umsatzsteuerrecht,
und welche Fortschritte gab es im Austausch zwischen BMFTR und dem
Bundesministerium der Finanzen (BMF) seit dem 14. August 2025?

Dazu wird innerhalb der Bundesregierung beraten.

17. Liegen bereits Erkenntnisse der BMFTR-internen Uberpriifung zur
Projektforderung vor (Antwort zu Frage 11 auf Bundestagsdruck-
sache 21/1232), und wurden hieraus bereits Mafinahmen zur im Koali-
tionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD angekiindigten ,,Straffung
der Projektforderung® umgesetzt?

Die entsprechende Priifung zur Projektforderung dauert noch an.

18. Gibt es Plidne der Bundesregierung, einen Austausch von ,,Best Practice™
zwischen den Bundesldndern zum Biirokratieabbau in der Forschung an-
zustoBen, und wenn ja, in welcher Form, und wann?

Bei Fragen der Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung befindet sich
die Bundesregierung mit den Landern im stetigen Austausch.

19. Welche MafBnahmen zur Prozessoptimierung verfolgt die Bundesregie-
rung, um das angekiindigte Schnellbauverfahren im Wissenschaftsbe-
reich tatséchlich schnell zu implementieren?

Die Bundesregierung strebt eine zeitnahe Implementierung der ,,Schnellbauini-
tiative an Hochschulen gemeinsam mit den Landern an.

Gemdl Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) vom
28. November 2025 wird der GWK-Ausschuss gebeten, einen entsprechenden
Entwurf einer Bund-Lander-Vereinbarung (BLV) in seiner Sitzung am 19. Janu-
ar 2026 zu beraten. Die GWK sieht vor, die BLV anschlieBend im verkiirzten
Umlaufverfahren zu beschlieflen.

20. Wo bestehen aus Sicht der Bundesregierung Zielkonflikte beim Abbau
von Biirokratie in der Forschungsforderung, und wie werden diese sich
im geplanten Innovationsfreiheitsgesetz niederschlagen?

Die konkrete Umsetzung des Innovationsfreiheitsgesetzes sowie weiterer Maf3-
nahmen zur Schaffung flexiblerer, aber gleichzeitig rechtssicherer Rahmenbe-
dingungen fiir Forschung, Innovation und Transfer werden aktuell durch die
Bundesregierung gepriift. Im Ubrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 1
bis 3 verwiesen.
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21. Teilt die Bundesregierung die Auffassung des Diskussionspapiers Num-
mer 36 der Leopoldina, dass ,,die aktive Auseinandersetzung mit den He-
rausforderungen wie Umweltschutz, Wirtschaftsforderung, Gerechtigkeit
oder Diversitit* inzwischen ,,zulasten der wissenschaftlichen Kernaufga-
ben“ (S. 18) von Hochschulen und Forschungseinrichtungen gehen und
neben den gesetzlich vorgeschriebenen Beauftragten diese Einrichtungen
keine weiteren Beauftragten zu anderen Themenfeldern, wenn keine ge-
setzliche Grundlage besteht, einsetzen sollten?

Die Wissenschaftseinrichtungen entscheiden im Rahmen der geltenden Gesetze
selbst, wie sie solche Themen organisatorisch begleiten.

22. Wurden bereits aufgeforderte oder unaufgeforderte Stellungnahmen, Po-
sitionspapiere oder andere fachliche Beitrdge beim BMFTR zum Innova-
tionsfreiheitsgesetz eingereicht, und werden diese bzw. weitere Stellung-
nahmen im Rahmen der ,bewéhrten Veroffentlichungspraxis® (Antwort
zu Frage 26 auf Bundestagsdrucksache 21/1232) weiterhin 6ffentlich zu-
génglich gemacht?

Sofern in der 21. Legislaturperiode von Verbdnden Stellungnahmen zu Gesetz-
entwiirfen des BMFTR im Rahmen der Verbéndebeteiligung gemil3 § 47 der
Gemeinsamen Geschiftsordnung der Bundesministerien eingehen sollten, wird
das BMFTR an der bewdhrten Veroffentlichungspraxis festhalten.



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstrafie 83-91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 KélIn, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0722-8333



	Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Claudia Müller, Ayse Asar, Dr. Andrea Lübcke, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/­DIE GRÜNEN – Drucksache 21/3148 –
	Pläne der Bundesregierung für ein Innovationsfreiheitsgesetz und zum Rückbau der Forschungsbürokratie
	Vorbemerkung der Fragesteller



